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Regierungsv~rlage 

Bundesgesetz zur Durchführung der 
EG-Beitreibungsrichtlinie (EG-V ollstreckungs­

amtshilfegesetz - EG-VAHG) 

EG-VollstreckungsamtshiHeg~setz 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die 
Vollstreckung von Abgabenansprüchen, die in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
entstanden sind und 

1. Verbrauchsteuern auf Tabakwaren, Alkohol 
und alkoholische Getränke sowie Mineralöl, 

2. Umsatzsteuern, 
'3. Kosten und Zinsen, die im Zusammenhang 

mit der Vollstreckung der vorbezeichneten 
Abgabenansprüche stehen, 

betreffen und die nicht als Eingangsabgaben zu 
erheben sind. 

(2) Amtshilfe zur Vollstreckung der in Abs. 1 
genannten Abgaben und Nebenansprüche wird nur 
geleistet nach Maßgabe völkerrechtlicher Verein­
barungen oder der Richtlinie Nr. 76/308/EWG 
des Rates vorn 15. März 1976 über die gegen­
seitige Unterstützung bei der Beitreibung von 
Forderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, 
die Bestandteil des Finanzierungssystems des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft sind, sowie von Abschöp­
Jungen und Zöllen, ABI. EG Nr. L 73 S 18, in der 
jeweils geltenden Fassung (Beitreibungsrichtlinie). 

(3) Zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 
der Beitreibungsrichtlinie ist der Bundesminister für 
Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter. 

§ 2. (1) Abgabenansprüche nach § 1 werden im 
Wege des finanz behördlichen Vollstreckungsver -
fahrens vollstreckt. Das Verfahren richtet sich nach 
den für die Vollstreckung österreichischer Ab­
gabenansprüchemaßgeblichen Vorschriften, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht etwas anderes bestimmt. 

(2) Von anderen Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Union eingehende Ersuchen um Ermitt­
lung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
der Vollstreckungs schuldner, um Zustellung und 

um Vollstreckung sind von der Finanzlandesdirek­
tion, der die Leistung der Amtshilfe durch die 
zuständige Behörde (§ 1 Abs. 3) übertragen wor­
den ist, auf ihre Zulässigkeit nach der Beitrei­
bungsrichtlinie und nach diesem Gesetz zu prüfen. 
Der Finanzlandesdirektion obliegt außerdem die 
Prüfung, ob die Auskunftserteilung gemäß § 3 
Abs. 2 oder die Vollstreckung gemäß § 4 Abs. 2 zu 
unterbleiben hat und ob der Antrag auf V ollstrek­
kung der' Richtlinie ,Nr. 77/794 EWG der 
Kommission vorn 4. November 1977, ABI. EG 
Nr. L 333 vom 24. Dezember 1977 in der jeweils 
geltenden Fassung, entspricht. 

(3) Vollstreckungsbehörden sind in Angelegen­
heiten der Umsatzsteuern die Finanzämter und in 
Angelegenheiten der Verbrauchsteuern die Haupt­
zollämter. 

§ 3. (1) Liegen die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 vor, hat die zuständige Behörde auf Antrag 
der ersuchenden Behörde eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union die Ermittlung der Vermö­
gens- und Einkommensverhältnisse des Vollstrek­
kungsschuldners zur Vorbereitung der V ollstrek­
kung zu veranlassen. 

(2) Die erlangten Auskünfte sind der ersuchen­
den Behörde mitzuteilen, soweit es sich dabei nicht 
um Auskünfte handelt, die 

1. sich die ersuchte Behörde für die Vollstrek­
kung derartiger in der Republik Österreich 
entstandener Abgabenansprüche nicht 
beschaffen könnte, 

2. mit denen ein Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis preisgegeben würde oder 

3. deren Mitteilung die Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung der Republik Österreich 
verletzen würde. 

(3) Die ersuchte Behörde hat der ersuchenden 
Behörde gegebenenfalls mitzuteilen, aus welchen 
Gründen dem Auskunftsersuchen nicht stattgege­
ben werden kann. 

(4) Auf Antrag der ersuchenden Behörde hat die 
zuständige Behörde die Zustellung aller mit einem 
Abgabenanspruch oder mit dessen Vollstreckung 

1704 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 1704 der Beilagen 

zusammenhängenden Verfügungen und Entschei­
dungen zu veranlassen, die von dem Staat 
ausgehen, in dem die ersuchende Behörde ihren 
Sitz hat. Die ersuchte Behörde hat der ersuchenden 
Behörde unverzüglich die auf Grund dieses 
Zustellungsersuchens getroffenen Veranlassungen, 
insbesondere den Zeitpunkt der Zustellung, 
mitzuteilen. 

§ 4. (1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde 
hat die ersuchte Behörde die Vollstreckung der in 
§ 1 Abs. 1 genannten Abgabenansprüche zu 
veranlassen, die in dem Mitgliedstaat, in dem die 
ersuchende Behörde ihren Sitz hat, entstanden 
sind. Diesem Ersuchen ist nur zu entsprechen, 
wenn die ersuchende Behörde 

1. einen in ihrem Staat vollstreckbaren Exeku­
tionstitel in amtlicher Ausfertigung oder 
beglaubigter Kopie vorlegt und 

2. bestätigt, daß 
a) der Abgabenanspruch oder der Exeku­

ti6nstitel in ihrem Staat nicht angefochten 
ist und 

b) im Staat der ersuchenden Behörde bereits 
ein Vollstreckungsverfahren auf Grund 
des Exekutionstitels durchgeführt worden 
ist und nicht zur vollständigen Tilgung 
des Abgabenanspruches geführt hat. 

(2) Die Vollstreckung kann unterbleiben, wenn 
1. die Vollstreckung aus Gründen, die auf die 

Verhältnisse des Vollstreckungsschuldners 
zurückzuführen sind, geeignet wäre, erheb­
liche Schwierigkeiten wirtschaftlicher oder 
sozialer Art in der Republik Österreich 
hervorzurufen; 

2. im Staat der ersuchenden Behörde nicht alle 
Möglichkeiten der Einbringung des Abgaben­
anspruches ausgeschöpft worden sind. 

Die ersuchte Behörde hat der ersuchenden 
Behörde gegebenenfalls die Gründe mitzuteilen, 
die einer Gewährung der beantragten Unterstüt­
zung entgegenstehen. 

. (3) Exekutionstitel, die den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entsprechen, sind in Angelegen­
heiten der Umsatzsteuern von den Finanzlandes­
direktionen und in Angelegenheiten der Ver­
brauchsteuern von den Hauptzollämtern anzuer­
kennen und für vollstreckbar zu erklären. 

§ 5. Die Abgabenansprüche sind in österreichi-
scher Währung zu vollstrecken. . 

§ 6. Die Abgabenansprüche genießen keine 
Vorrechte nach der. Konkurs- und Ausgleichs­
ordnung. 

§ 7. (1) Einwendungen gegen den zu vollstrek­
kenden Abgabenanspruch oder den Exekutionstitel 
sind außerhalb des Vollstreckungsverfahrens bei 
der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats des 
Europäischen Union, in dem die ersuchende 
Behörde ihren Sitz hat, nach dessen Recht 
einzubringen. 

(2) Sobald die ersuchende Behörde oder der 
Vollstreckungsschuldner der nach § 1 Abs. 3 
zuständigen Behörde mitteilt, daß Einwendungen 
gemäß Absatz 1 eingebracht worden sind, hat die 
Vollstreckungsbehörde das V ollstreckungsverfah­
ren aufzuschieben. Sie kann jedoch Sicherungs­
maßnahmen nach den maßgeblichen Vorschriften 
über das Sicherungsverfahren treffen, wenn zu 
befürchten ist, daß sonst die Vollstreckung vereitelt 
oder wesentlich erschwert wird. Sicherungsmaß­
nahmen unterbleiben, wenn der zu vollstreckende 
Betrag hinterlegt wird; bereits getroffene Siche­
rungsmaßnahmen sind in diesem Falle aufzuheben. 

§ 8. Die Verjährung richtet sich ausschließlich 
nach dem Recht des Mitgliedstaats der Euro­
päischen Union, in dem die ersuchende Behörde 
ihren Sitz hat. 

§ 9. Die nach § 1 Abs. 3 zuständige Behörde 
kann für Zwecke der Vollstreckung von Abgaben­
ansprüchen im Sinne des § 1 Abs. 1, die in der 
Republik Österreich entstanden sind, an die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaats Auskunfts­
ersuchen, Ersuchen um Zustellung sowie V ollstrek­
kungsersuchen richten. Dabei sind die Grundsätze, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
für die Durchführung ausländischer Amtshilfe­
ersuchen gelten, sinngemäß anzuwenden . 

§ 10. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreten des Vertrages über den Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union in Kraft. 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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VORBLATf 

Probleme: 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union zieht bei der Vollstreckungsamtshilfe gegenüber 
anderen Staaten Anpassungserfordernisse nach sich. 

Ziele: 

Die österreichische Rechtsordnung soll um die entsprechenden Vorschriften der Europäischen Union 
ergänzt werden. 

Lösungen: 

Die EG-Beitreibungsrichtlinie soll in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. 

Kosten: 

Es ist mit keinen nennenswerten Kosten zu rechnen. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
haben sich zur gegenseitigen Unterstützung bei der 
Vollstreckung verpflichtet. Dies geschah aus der 
Erwägung, daß die einzelstaatlichen Vollstrek­
kungsbestimmungen wegen ihres auf das jeweilige 
Hoheitsgebiet . begrenzten Anwendungsbereiches 
nicht ausreichen, um das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten. Der ursprünglich 
auf Forderungen im Zusammenhang mit Maß­
nahmen, die Bestandteil des Finanzierungssystems 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft sind, sowie von Abschöp­
fungen und Zöllen beschränkte Anwendungsbe­
reich wurde mit der Richtlinie 79/1071/EWG vom 
6. Dezember 1979 auf die Mehrwertsteuer aus­
gedehnt. Schließlich wurde wiederum im 
Interesse eines funktionierenden Binnenmarktes -
mit der Richtlinie 921108JEWG vom 
14. Dezember 1992 der Anwendungsbereich auf 
die Verbrauchsteuer auf Tabakwaren, auf Alkohol 
und alkoholische Getränke und auf Mineralöle 
erweitert. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

In dieser Bestimmung wird der sachliche 
Anwendungsbereich geregelt. Er umfaßt auf öster­
reichischer Seite die Umsatzsteuer und die 
angeführten Verbrauchsteuern, soweit diese nicht 
als Eingangsabgaben zu erheben sind, sowie im 
Zusammenhang mit der Vollstreckung dieser 
Abgaben anfallende Kosten und Zinsen (Neben­
ansprüche). Zuständige Behörde ist auf öster­
reichischer Seite der Bundesminister für Finanzen, 
der sich eines bevollmächtigen Vertreters bedienen 
kann, wofür insbesondere nachgeordnete Dienst­
stellen in Betracht kommen. 

Zu § 2: 

In Abs. 1 wird klargestellt, daß das Verfahren 
grundsätzlich nach den für die Vollstreckung 
österreichischer Abgabenansprüche geltenden 
Bestimmungen durchzuführen ist. Abs. 2 regelt 
die Prüfung der Voraussetzungen im Zusammen­
hang mit der Vollstreckungsrechtshilfe durch die 

von der ersuchten Behörde beauftragte Finanz­
Iandesdirektion nach den durch die Beitreibungs­
richtlinie vorgegebenen Grundsätzen. In Abs. 3 
wird festgelegt, daß al~ Vollstreckungsbehörden die 
Finanzämter bzw. die HauptzolIämter (in Angele­
genheiten der Verbrauchsteuern) fungieren. 

Zu § 3: 

In dieser Bestimmung ist die Auskunftsamtshilfe 
hinsichtlich der Einkömmens- und Vermögensver­
hältnisse von Vollstreckungsschuldnern als Grund­
lage für die Vorbereitung der Vollstreckung in 
anderen EU-Mitgliedstaaten geregelt. Gleichzeitig 
sind jene Gründe angeführt, aus denen die 
Erteilung solcher Auskünfte an andere EU­
Mitgliedstaaten verweigert werden kann. Weiters 
ist die Zustellung von Schriftstücken im Zusam­
menhang mit dem Abgabenanspruch oder mit 
dessen Vollstreckung geregelt. 

Zu § 4: 

Abs. 1 regelt die Voraussetzungen für die 
Durchführung der Vollstreckung von Abgaben­
ansprüchen aus anderen EU-Mitgliedstaaten. 
Abs. 2 zählt jene Gründe auf, aus denen eine 
Vollstreckung solcher Abgabenansprüche, erforder­
lichenfalls unter gleichzeitiger Information des 
betroffenen EU-Mitglied staats, unterbleiben kann. 
Abs. 3 legt die Zuständigkeit für die Erteilung der 
Vollstreckbarkeitsklausel fest. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmung stellt klar, daß die V ollstrek­
kung in österreichischer Währung zu erfolgen hat. 

Zu§ 6: 

Mit dieser Bestimmung wird festgehalten, daß 
die Abgabenansprüche anderer EU-Mitgliedstaaten 
im Konkurs- und Ausgleichsverfahren keine bevor­
rechteten Forderungen darstellen. 

Zu § 7: 

Abs. 1 regelt die Zuständigkeit und das anzu­
wendende Recht im Falle von Einwendungen des 
Vollstreckungsschuldners gegen den zugrunde 
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liegenden Abgabenanspruch oder gegen den 
Exekutionstitel. . Abs. 2 sieht bei Einwendungen 
des Vollstreckungsschuldners die Aufschiebungdes 
Vollstreckungsverfahrens im ersuchten Staat unter 
allfälliger Setzung von Sicherungsmaßnahmen vor. 

Zu § 8: 

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, daß für 
die Verjährung des Abgabenanspruches die 

Bestimmungen jenes EU-Mitgliedstaats gelten, der 
das jeweilige Ersuchen gestellt hat. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmung regelt die Grundsätze für 
Auskunftsersuchen, Ersuchen um Zustellung und 
Vollstreckungsersuchen, die von österreichischer 
Seite an andere EU-Mitgliedstaaten gerichtet 
werden. 
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